
Spitzenverbands zirka 25 Millionen Euro  

über dem Betrag, der bei Verordnung auf 

Die bundesweit und regional vereinbarten 

Praxisbesonderheiten bleiben auch in 2016 

erhalten. Wie bisher finden Sie die bundesweit 

vereinbarten Praxisbesonderheiten in Anlage 1  

der Richtgrößenvereinbarung Heilmittel. Die 

regionalen Praxisbesonderheiten sind in An-

lage 3a der Richtgrößenvereinbarung abgebil-

det. Die hier gelisteten Praxisbesonderheiten 

kennzeichnen Sie durch Angabe des jeweiligen 

therapierelevanten ICD-10-Codes, ergänzt 

durch den Zusatzcode Z98.8 (Zustand nach 

chirurgisch-orthopädischen Operationen) auf 

der Heilmittelverordnung. Ein Beispiel anhand 

der operativen Korrektur eines Hallux valgus: 

Der therapierelevante Code M20.1 wird in 

das entsprechende ICD-10-Feld eingetragen, 

die zusätzliche Information über den opera-

Richtgrößen für das 3. und 4. Quartal 2016

Die Tabelle zeigt die Richtgrößen für Heilmittel, die ab 1. Juli 2016 in 

Nordrhein gelten. Für fehlende Fachgruppen haben Kassen und KV 

Nordrhein keine Richtgrößen vereinbart. Die Richtgröße wird für die 

fachärztlichen Internisten mit Schwerpunktbezeichnung Rheumatolo-

gie (früher Teilgebiet „Rheumatologie“) ausgesetzt.

                    Altersgruppe [Jahre]

Fachgruppe 0-15 16-49 50-64 65

Allgemeinmedizin und  
Praktische Ärzte  7,93 € 5,12 € 9,55 € 21,26 €

Chirurgie  2,08 € 11,81 € 18,58 € 21,70 €

HNO  14,92 € 2,50 € 3,10 € 2,87 €

Innere Medizin, hausärztlich  7,93 € 5,12 € 9,55 € 21,26 €

Innere Medizin, fachärztlich 1,12 € 2,89 € 4,37 € 5,17 €

Kinderheilkunde* 25,95 € 26,19 € 7,37 € 7,19 €

Orthopädie  14,23 € 23,48 € 27,60 € 31,75 €

* Kosten und Fälle in höheren Altersgruppen resultieren aus kinderärztlichen Betriebsstätten, die 
nicht rein kinderärztlich tätig sind.


